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RS OGH 1991/3/8 16Os13/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1991

Norm

StPO §293 Abs3

StPO §345 Abs1 Z6

Rechtssatz

Haben die Geschwornen im ersten Rechtsgang eine Schuldfrage bereits unkorrigierbar, weil vom Obersten Gerichtshof

bestätigt, bejaht, so verfehlt eine auf dazu im Widerspruch stehende (Eventualfragestellungen) Fragestellungen im

zweiten Rechtsgang abzielende Nichtigkeitsbeschwerde ihre prozeßordnungsgemäße Ausführung.
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